
       
 

                                                                          Stand 28.09.2023 

Merkblatt 
Programm Sachsen-Anhalt 112 Mobil – Förderung Fahrerlaubnis- 
erweiterung Feuerwehren 
 
Rechtsgrundlagen 
Erlass vom 05.07.2023 und Ergänzungserlass, derzeit nur im Entwurf vorliegend, Stand September 2023  
 
Wer wird gefördert? 
Einheits- und Verbandsgemeinden als Träger der Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen-Anhalt. 
 
Was wird gefördert? 
Die Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse C/CE als Erweiterung der Fahrerlaubnisklasse B/BE oder 
C1/C1E. 
 
Wie wird gefördert? 
Die Gemeinde erhält 1.000 EUR als Festbetrag pro Fahrerlaubniserweiterung. 
 
Unter welchen Voraussetzungen wird gefördert? 
Die Fahrerlaubnis der Klasse B/BE oder C1/C1E muss bereits vorhanden sein. 
Der Feuerwehrangehörige verrichtet in einer Ortsfeuerwehr Einsatzdienst, die über ein Lösch- oder Sonderfahr-
zeugs mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5t verfügt oder welches sich bereits in der Beschaffung befindet. 
Das Fahrzeug darf nicht im Eigentum des Bundes stehen.  
Es muss vor oder zusammen mit der geförderten Fahrerlaubnis eine Ausbildung zum Maschinisten erfolgen, und 
dem Feuerwehrangehörigen muss sodann die Funktion des Maschinisten übertragen werden. 
Der Fahrerlaubnis-Erwerber muss die folgenden fünf Jahre Mitglied in einer Feuerwehr in Sachsen-Anhalt sein, 
ansonsten ist die Zuwendung anteilig zu erstatten. 
 
Wie ist das Antragsverfahren? 

 Zur Antragstellung sind die vollständigen Antragsunterlagen bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt ein-
zureichen. 

 Nach Eingang der vollständigen Unterlagen entscheidet die Investitionsbank Sachsen-Anhalt anhand der 
Antragsunterlagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

 
Wie erfolgt die Auszahlung? 
Nach Bestandskraft des Bescheides erfolgt die Auszahlung auf Antrag vorschüssig in einer Summe. Mit Erteilung 
des Rechtsbehelfsverzichts (Versand erfolgt zusammen mit dem Zuwendungsbescheid) kann die Bestandskraft 
des Bescheides beschleunigt werden.  
Vorschüssig: Die Gesamtausgaben müssen innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen 
eingesetzt werden. 
 
Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätes-
tens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Investitionsbank Sach-
sen-Anhalt nachzuweisen. 
 
Ansprechpartner 
Für Fragen stehen Ihnen Herr Tantzen unter der Rufnummer 0391/ 28987-1985 und Herr Gaffert unter der Ruf-
nummer 0391/ 28987-8555 gern zur Verfügung.  
 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Merkblatt nur einen zusammenfassenden Überblick über das Förderprogramm 
gewährt. Die verbindlichen Regelungen entnehmen Sie bitte dem Erlass, in der jeweils geltenden Fassung, dem Ergänzungs-
erlass, derzeit nur im Entwurf vorliegend, Stand September 2023,  sowie bei Bewilligung dem Zuwendungsbescheid. 
 


